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(23—2) Nr. »17.

Kmldllmchmlg.
Vci der 432. Verlosung der alten Staats'

schuld ist die Serie Nummer 64 gezogen worden
Diese Serie enthält Banko-Obligationen im

ursprünglichen Zinsenfußc von 5, Pcrz. von Nr.
5,5,5)75 bis einschliepig Nr. 56,366, im Gesammt-
kapitalsbetrage von l l»ll<),927 si. ^

Für diese zur urspünglichen Verzinsung ver<
losten Obligationen werden laut der Kundmachung
des hohen Finanzministeriums vom 26. Oktober
1858, Z 5286. (Neichsgesehblatt 1!w) mit Rück̂
sicht auf das Münzverhältnisi von 165 fl. ö. W
für l0U si, (5. M , 5perz. auf österr. Wahrung
lautende Staatsschuldverschrcibungen erfolgt.

Laibach, am l t i . Jänner 1866
V o m k. k L a n d e s - P r ä s i d i u m in K r a i n

(»5—2) Nr. 346

Vcrlantbarung.
?ln der k. k. geburtshilflichen Lehranstalt zu

Laibach beginnt der Sommerlehrkurs für Heb«
ammen mit deutscher Unterrichtssprache am Iten
März i866, zu welchem jede Schülerin, welche die
gesetzliche Eignung hiezu nachweisen kann, unent-
geltlich zugelassen wird.

Jene Schülerinnen aus Krain, welche sich um
die in diesem Sommcrsemcster zu verleihenden
sistemisirten zwei Studienfonds-Stipcndien von
52 si. 56 kr. ö. W. und die normalmäsnge Ver-
gütung für die Her- und Rückreise in ihr Domizil
zu bewerben beabsichtigen, haben ihre diesfälligen
Gesuche unter legaler Nachweisung ihrer Armuth,
Moralität, des noch nicht überschrittenen 46sten
Lebensjahres, dann der intellektuellen und physi-
schen Eignung zur Erlernung der Hebammentunde
unfehlbar bis zum

2 8. J ä n n e r » 8 6 6
bei dem betreffenden k. k. Bezirksamte zu über-
leichen, wobei bemerkt wird, das) die dev LesenS
Unkundigen nicht berücksichtigt werden.

Laib ach, am 6 Jänner 1866
V o n der k. k. L a n d e s r e g i e r u n g f ü r

K r a i n .

(18—2) Nr. 75».

Offert-Verhandlung.
A m 2 i> J ä n n e r 18 l l 6 , Mit tags, wird

bei der k. k. Obe r sta a t s a n w a ltsch a f t i n
T r i es t eine schriftliche Offert-Verhandlung wegen
Sicherstcllung der Verpflegung der Sträflinge von
Eapodistna und Gradisca stattfinden.

Ein Pare der in Druck gelegten Verpacht
t u li g s - M od a l i tä t en, aus welchen die Aus?
..ufsprcise und die übrigen Erstehungsbedingnisse

zu entnehmen sind, erliegt auch bei der gefertig-
ten Staatsanwaltschaft zur beliebigen Einsicht'
nähme.

Laibach, am 17 Jänner l866
K. k. S t a a t s a n w a l t s c h a f t .

( » 7 - 1 ) Nr. 364.

Kundmachung
des k. k. Hauptsteueramtes für Kra in .

Ueber Anordnung der hochlöblichen k, k. F i .
nanz-Direklion Laibach vom l5>. Jänner d. I ,
Z. 586, wird im Nachhange zu der im ämtlichen
Theile der »Laibacher Zeitung" vom 18. d. M.
Nr. 14 enthaltenen Kundmachung der hohen k. k.
Landesregierung vom 15. Jänner 1866 Nach-
stehendes bekannt gemacht:

1. Zur Uebcrreichung der Bekenntnisse über
das Einkommen und der 'Anzeigen über stehende
Bezüge, Behufs der Einkommensteuerbemessung
pro 1866, wird mit Bezug auf den im V. O B l ,
vom Jahre I 8 6 l , Seite 375, enthaltenen hohen
Finanz-Ministerial-Erlaß vom 8 Oktober I 8 6 i ,
Z. 43507—2123, die Frist

b i s Ende J ä n n e r 18 6 6
festgesetzt, und werden die IV l Einkomme»'
steuerpflichtigen diesfalls auf den §. 32 des Ein-
kommensteuergesetzes vom 29. Oktober »8-W und
die Vollzugsvorschrift hiezu vom l l . Jänner !85<»
hingewiesen.

2. Den Bekenntnissen über das Einkommen
der l . Klasse für das Jahr 1866 sind zur Er-
mittlung deä reinen durchschnittlichen Einkommens
die Einnahmen u»d Ausgaben der Jahre !863,
1864 und 1865 zu Grunde zu legen.

3. Die von den Verpflichteten einzubringen«
den Anzeigen über stehende Iahresbezüge haben
die Iahresgehaltl' der Bezugsberechtigten nebst den
denselben zukommenden Naturalleistungen zu ent-
halten.

Andere Einkommensarten der l l . Klasse hin-
gegen, welche nicht in vorhinein festgesetzten Jahres-
gebühren bestehen, sind auf gleiche Art, wie für
die erste Klasse vorgezcichnet, einzubekennen, und
kommen hicbei die Paragraphe ll» und l l des
Einkommensteuergesetzes zu beobachten.

4. Die Zinsen und Renten der l l l . Klasse,
zu deren Einbekennung die Bezugsberechtigten ver«
pflichtet bleiben, sind für das Jahr l86« nach
dem Stande des Vermögens und Einkommens
vom 3 l . Dezember »865 anzugeben.

5. Die Uebernahme, Prüfung und Richtig,
stellung der Bekenntnisse und Anzeigen für die
Einkommensteuer, dann die Festsetzung der Steuer-
gebühr werden nach den bestehenden Vorschriften
geschehen; über einschlägige Rekurse wird die hoch.
löbliche k. k. Finanz-Direktion entscheiden.

O. Den p . 'IV Einkommeustcucrpflichtigen der
Stadt Laibach wird insbesondere erinnert, ihre
Fassionen und rücksichtlich Anzeigen l>ro l 8 W inner-
halb der oben festgesetzten Frist unmittelbar bei
diesem Hauptsteueramte zuverlässig zu überreichen.

Diejenigen, welche ihre Gewerbe verpachtet
haben, wollen in den Bekenntnissen die Pächter
namhaft machen und zugleich angeben, in welchem
Stadtthcile und in welchem Hause die Gcwerbö«
ausübung stattfindet.

Die Gcwerbspächter aber haben über den
Pachlnutzcn abgesonderte Einkommensteuerbckennt«
nisse vorzulegen.

Laibach, am »8. Jänner I8tt<l.

(24—l ) Nr. 12.

Kundmachung.
I n Folge hohen Erlasses der hierortigcn k. k.

Finanz- Direktion vom 15. d. M., Z. 44 z»-., werden
am 25. J ä n n e r

bei dem k. k. Finanz. Direktions-Oekonomate im
Hauptzollamtsgcbaude am Raan zu Laibach, Vor-
mittag von 11 bis 12 Uhr, mehrere Zentner Skart-
papierc gegen sogleichc Bezahlung und mit Vor-
behalt der Bestätigung des Lizitationsaktes von
Seite der hohen k. k. Finanz - Direktion öffentlich
veräußert werden, wozu Kauflustige hiermit ein-
geladen werden.

Laibach, am 18. Jänner 1866.
K. k. F i n a n z < D i r e k t i o n ö - O e k o n o m a t .

( l6—2) Nr. 65»tt.

Kltttdnmchllltg.
A m 2 7. J a n n er l 8 <l 6 , Vormittags Itt

Uhr, wird in der hiesigen l'. k. VerpstegslMaga-
zinskanzlei eine mündliche Verhandlung wegen
Ermittlung dcö Mah l - und Mühlfuhrl'ohnö für
die Zeit vom l . März l86U bis Ende Februar
l«l l7 stattfinden.

Die in einem Jahre zu vermahlende Brot-
frucht wird in <-l>'<̂  24MM Metzcn bestehen.

Als Konkurrenten werden mir Mühlenbe-
siher und Pächter zugelassen.

Unternehmungslustige haben ein Bezirksamt»
lichcs Zertifikat über ihre Solidität, Unterneh-
mungsfähigkcit, über die Entfernung ihrer Mühle
von Laibach und über die Anzahl der Gänge der
Mühle beizubringen.

Die übrigen Bedingungen können taglich wäh«
rend der Amtsstunden in der hiesigen k. k. Ver»
pflegs.Magazinskanzlci eingesehen werden.

Laibach, am 12. Jänner »866.

K, k. M i l i t ä r - V e r p f l e g s - M a g a z i n s -
V c r w a l t u n g .


